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Ende August 2007 hat das Baye-
rische Staatsministerium des

Innern (StMI) ein Konzept zur
länder- und staatenübergreifenden
Katastrophenhilfe sowie überre-
gionalen Katastrophenhilfe inner-
halb Bayerns verbindlich einge-
führt.

Dieses Konzept geht zurück auf
die Erfahrungen bei der Katas-
trophenhilfe Bayerns im Rahmen
der Flutkatastrophe im August 2002
in den Ländern Sachsen und Sach-
sen-Anhalt. Bei diesen Einsätzen
waren über Tage hinweg zwischen
500 und 1 900 bayerische Kräfte im

Einsatz. Auf Grund der Erkenntnis-
se aus diesen Einsätzen hatte das
StMI ein Konzept für die Ka-
tastrophenhilfe Bayerns in anderen
Ländern erarbeitet. Darauf aufbau-
end hat eine Länderarbeitsgruppe
das „Konzept für eine bundesweite
länderübergreifende Katastrophen-
hilfe“ entwickelt, das der Ar-
beitskreis V „Feuerwehrangelegen-
heiten, Rettungswesen, Katastro-
phenschutz und zivile Verteidi-
gung“ der Innenministerkonferenz
in seiner Sitzung vom 17. bis 19.
Mai 2004 zustimmend zur Kennt-
nis genommen hat. In weiteren
Bund-Länder-Arbeitsgruppen wur-
de in den Jahren 2005 und 2006
vereinbart, dieses Konzept auch der
internationalen Katastrophenhilfe
Deutschlands sowohl in EU- als
auch in Drittstaaten zu Grunde zu
legen.

Ein wesentlicher Bestandteil des
eingeführten Konzepts ist die
Vorabfestlegung entsprechender
Hilfeleistungskontingente sowohl

im Bereich Feuerwehr  als auch im
Sanitätsbereich. Für die Feuerweh-
ren wurden daher dem Konzept als
Anlage „Planungsrichtlinien für
die Aufstellung von Feuerwehr-
Hilfeleistungskontingenten“ beige-
fügt.

Diese Planungsrichtlinien wur-
den auf der Grundlage eines ent-
sprechenden Entwurfs des Landes-
feuerwehrverbandes Bayern (LFV)
unter Federführung des StMI von
einer Arbeitsgruppe unter Betei-
ligung von Vertretern des Landes-
feuerwehrverbandes Bayern, der
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren Bayerns (AGBF)
sowie von Vertretern von Regie-
rungen und Kreisverwaltungs-
behörden erarbeitet und anschlie-
ßend nochmals intensiv mit allen
Beteiligten diskutiert, zum Teil
überarbeitet und anschließend im
Rahmen des Gesamtkonzepts mit
den kommunalen Spitzenverbänden
abgestimmt.

Die Planungsrichtlinien sehen die
Bildung von Standardkontingenten
und Spezialkontingenten für
Hochwasser, Sturmschäden, Öl-
wehr und ABC-Lagen vor. Ein
Standard-Feuerwehr-Hilfeleis-
tungskontingent besteht aus ca. 110
Einsatzkräften. Die Erfahrung aus
überregionalen Feuerwehreinsätzen
im Rahmen der Katastrophenhilfe,
z. B. bei den Hochwasserereig-
nissen 2002 und 2005 sowie der
Schneekatastrophe 2006, haben

gezeigt, dass Katastrophenhilfe
vielfach in Kontingenten von etwa
100 Einsatzkräften oder einem
Mehrfachen hiervon (z. B. 300, 500
Einsatzkräfte) angefordert wurde.
Die Größe von etwa 100 Einsatz-
kräften je Kontingent hat sich bei
derartigen Einsätzen bewährt. Beim
Augusthochwasser 2005 waren an
den Sicherungs- und Hilfsmaß-
nahmen in Bayern insgesamt über
38 000 Einsatzkräfte beteiligt. An
dieser Zahl lässt sich gut erkennen,
dass ein Hilfeleistungskontingent

eine gewisse Größe haben muss, um
effektiv Hilfe leisten zu können.
Je kleiner die Kontingente sind,
desto höher gestaltet sich zudem
der organisatorische Aufwand, da
viel mehr einzelne Kontingente be-
nötigt werden. Die Kontingente
werden durch einen Führungs-
dienstgrad und einen Stellvertreter
sowie eine Führungsgruppe als
Unterstützungsgruppe Kontingent-
führer (UG-Kon) geführt.

Die Versorgung der Kontingente
erfolgt lageangepasst über eine
Logistikgruppe, die grundsätzlich
über die ersten 48 Stunden eine
autarke Versorgung mit Verpfle-
gung, Betriebsstoffen, Instandhal-
tung und Sanitätsdienst sicherstel-
len muss. Danach ist sie an die
Versorgungsstruktur im Einsatz-
gebiet anzuschließen und hat
hierüber die weitere Versorgung si-
cherzustellen. Zur Abwicklung von
Verwaltungsangelegenheiten ist in
jedem Kontingent ein Verantwort-
licher mit einzuplanen, der die für
den Einsatz erforderlichen Verwal-
tungsangelegenheiten unmittelbar
vor Ort erledigen kann.

Die zur Verfügung stehenden
Vorlaufzeiten für den überörtlichen
Einsatz von Hilfeleistungskontin-
genten sind erfahrungsgemäß lage-
abhängig sehr unterschiedlich.
Durch die entsendenden Stellen
(Kreisverwaltungsbehörden, Regie-
rungen, Staatsministerium des
Innern) ist bei den Einsatzab-
sprachen mit den anfordernden
Stellen nach Möglichkeit darauf
zu achten, dass genügend Vor-
bereitungszeit bis zum Abrücken
der Kontingente zur Verfügung
steht. Da dies jedoch bei entspre-
chenden Einsatzlagen nur einge-
schränkt möglich sein kann, sollte
bei den Planungen darauf geachtet
werden, dass die Hilfeleistungs-
kontingente möglichst schnell zum
Einsatz gebracht werden können.
Grundsätzlich wird davon auszu-
gehen sein, dass für mehrtägige
Einsätze mehr Zeit benötigt wird
und in der Regel auch zur Verfü-
gung steht, als für eintägige Ein-
sätze.

Jede Kreisverwaltungsbehörde
sollte mindestens ein Standard-
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kontingent stellen. Sieht sich eine
kreisfreie Stadt nicht in der Lage,
ein eigenes Standardkontingent auf-
zustellen, ist ein gemeinsames Kon-
tingent kreisfreie Stadt/angren-
zender bzw. umgebender Landkreis
möglich. Es ist vorgesehen, diese
Feuerwehr-Hilfeleistungskontin-
gente Standard bis Mai 2008 auf-
zustellen. Spezialkontingente soll-
ten darüber hinaus dort gebildet
werden, wo entsprechendes Fach-
wissen, Einsatzerfahrung und Aus-
stattung bereits vorhanden sind.
Hierzu wurden die Regierungen um
Mitteilung an das StMI gebeten,
welche Kreisverwaltungsbehörden
welche in den Planungsrichtlinien
zur Aufstellung von Feuerwehr-
Hilfeleistungskontingenten ge-
nannten Spezialkontingente auf-
stellen könnten. Anschließend wird
in Abstimmung zwischen StMI,
Regierungen und Kreisverwal-
tungsbehörden bedarfsorientiert

festgelegt, welche Spezialkontin-
gente tatsächlich aufgestellt werden
sollen.

Zur Darstellung und Erörterung
des Gesamtkonzeptes hat das StMI
für die Vertreter der Regierungen
und der Kreisverwaltungsbehörden
sowie die Feuerwehrführungs-
dienstgrade im November 2007
Einführungsveranstaltungen durch-
geführt. Diese haben für die Re-
gierungsbezirke Oberbayern und
Schwaben an der Staatlichen
Feuerwehrschule Geretsried, für
Niederbayern und die Oberpfalz an
der Staatlichen Feuerwehrschule
Regensburg und für Ober-, Mittel-
und Unterfranken an der Staatli-
chen Feuerwehrschule Würzburg
stattgefunden.

Die Einführung des Konzepts
schafft für die Betroffenen keine
neue Verpflichtung. Die Vorpla-
nung von Hilfeleistungskontin-
genten gibt lediglich eine Hilfe-

stellung für die bestehende
Rechtspflicht zur Leistung von
Katastrophenhilfe nach Art. 7
Bayerisches Katastrophenschutz-
gesetz (BayKSG). Nach Art. 7
Abs. 2 Nr. 1 BayKSG erstreckt
sich die Katastrophenhilfspflicht
nicht nur auf die Pflicht zur Mit-
wirkung im Einsatzfall, sondern
auch auf die Unterstützung der
Katastrophenschutzbehörden bei
der Aufstellung von Alarm- und
Einsatzplänen im Vorfeld.

Die Katastrophenhilfspflicht er-
streckt sich auf das gesamte den
Katastrophenhilfspflichtigen – in
diesem Fall den Gemeinden als
Träger der Feuerwehren – zur
Verfügung stehende Potenzial.
Diese rechtliche Konstruktion er-
möglicht es, auf eigene, kostenin-
tensive Vorhaltungen von reinen
Katastrophenschutzeinheiten zu
verzichten und stattdessen auf das
enorme bei den staatlichen und
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kommunalen Behörden, den Feuer-
wehren und den freiwilligen Hilfs-
organisationen vorhandene Poten-
zial zurückzugreifen.

Gerade die überörtliche Katas-
trophenhilfspflicht bildet eine der
Säulen des Katastrophenschutzes
in Bayern, über die ein enormes
Hilfeleistungspotenzial erschlossen
wird, mit dessen Hilfe bisher auch
Katastrophen größten Ausmaßes
bewältigt werden konnten.

Bei Einsätzen der Feuerwehr-
Hilfeleistungskontingente unter-
halb der Katastrophenschwelle in-
nerhalb Bayerns gelten die Kos-
tenregelungen des Bayerischen
Feuerwehrgesetzes (BayFwG).

Bei Einsätzen zur Bewältigung
von Katastrophen im Sinne des
Bayerischen Katastrophenschutz-
gesetzes gelten die Kostenrege-
lungen des BayKSG in Verbindung
mit den „Richtlinien für Zuwen-
dungen des Freistaates Bayern zum
Ausgleich von Einsatzkosten aus
dem Katastrophenschutzfonds“
(IMBek vom 30. Juni 1997, AllMBl
S. 463). Hiernach können Einsatz-
kosten, zu denen neben Kraftstoff-
kosten, Reisekosten, Verpflegungs-
kosten, Kosten für Reparatur oder
Ersatz von im Katastrophenhilfe-
einsatz beschädigter oder zerstörter
Ausstattung etc. auch Verdienstaus-
fallentschädigungen (fortgewährte
Leistungen) gehören, zu den in der
Richtlinie festgelegten Sätzen er-
stattet werden.

Bei Einsätzen außerhalb Bayerns
trägt die Kosten grundsätzlich das
Hilfe anfordernde Land bzw. der
Hilfe anfordernde Staat vorbe-
haltlich anderer Vereinbarungen im
Einzelfall.   "

Die Einsatzkosten
können zu festgelegten

Sätzen erstattet werden.
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